
  
 

B e s c h l u s s v o r l a g e  
Vorlage Nr.: 2018/174 

Datum der Freigabe: 27.09.2018 
 

Amt: Jugend, Kultur, Sport u. Schulen Datum: 27.09.2018 
Bearb.: Thomas Johannsen     Wiedervorl.  

Berichterst.          

 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Sozialausschuss 17.10.2018 öffentlich 
Hauptausschuss 22.10.2018 öffentlich 

 
 

Abzeichnungslauf 
 
Finanzen und Controlling 
 

 
Betreff 
 
Sanierung der Flutlichtanlagen und Umstellung auf LED-Technik 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Auf den städtischen Sportanlagen an der Hindenburgstraße, dem A und C – Platz, sowie dem 
Trainingsplatz zwischen dem ( B–Platz an der Wassermühlenstraße und dem 
Hundesportverein ) befinden sich jeweils Flutlichtanlagen um die Plätze zumindest zum 
Trainingsbetrieb auszuleuchten. Der A-Platz an der Hindenburgstraße dienst dem Spielbetrieb, 
hier sollte auch ein Spielbetrieb unter Flutlicht möglich sein.  
Der A-Platz ist durch die Stadt Kappeln als Hubschrauberlandeplatz ausgewiesen und wird 
durch Flutlicht und Feuerwehr bei einem nächtlichen Anflug ausgeleuchtet. In 2017 ist hierfür 
eine entsprechende Zuwegung am Sportlerheim für rettungsfahrzeuge hergestellt worden. 
Weiterhin befindet sich auf der Sportanlage an der Hindenburgstraße ein neu geschaffener 
Kunstrasenplatz, der durch den Sportverein in den Abendstunden für Trainingszwecke genutzt 
wird. Um gerade diesen Kunstrasenplatz in den Abendstunden noch intensiver zu nutzen, bzw. 
zu ermöglichen, das ein Punktspielbetrieb im Jugendbereich auf einem Kleinfeld möglich ist, 
sollte auch dieser Platz entsprechend ausgeleuchtet werden. 
In dieser Gesamtmaßnahme sollte gleichzeitig eine vernünftige Ausleuchtung der Treppe als 
Verbindung zwischen dem A-Platz zum Kunstrasenplatz oder auch C- Platz erfolgen. 
Für die Umsetzung der Gesamtmaßnahme können Fördergelder nach der Richtlinie über die 
Förderung von kommunalen Spielfeldern und Laufbahnen in SH beantragt werden. Die 
Förderquote beträgt max. 50 %, der Eigenanteil des Trägers mind. 20 %. 
Aufgrund der Umstellung  auf LED-Technik können weitere Fördermittel aus einem 
Bundesprogramm zur Stromeinsparung ( Jülich ) generiert werden. Die Förderung kann bis zu 
20% der Aufwendungen, je nach errechneter Stromeinsparung betragen. 
 
Für die Gesamtmaßnahme, A-Patz, C-Platz, Trainingsplatz, Kunstrasenplatz und 
Treppenaufgang, gibt es eine Kostenschätzung, die sich auf 70.000,00 € beläuft. 
Bei einer Förderung des Landes von 50 % und des Bundesprogrammes von 20 % betragen die 
Eigenmittel der Stadt 21.000,00 € 
 
Um die Maßnahme im nächsten Jahr umzusetzen, sind im Haushalt 2019 insgesamt 70.000,00 
€ als Ausgaben und 49.000,00 € als Einnahme zu veranschlagen. )  
 



 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
[ x ] JA    [  ] NEIN 
Betroffenes Produktkonto: 
Ergebnisplan [  ] Finanzplan [x  ] 
Produktverantwortung: Herr Johannsen Abschreibungsdauer: 
Haushaltsansatz im lfd. Jahr: 0,00 € 
AfA / Jahr: 
Noch zur Verfügung stehende Mittel: 
Deckungsvorschlag: 
Auswirkung auf die Haushaltskonsolidierung: 
Besonderheiten:   
 
 
 
Umweltauswirkungen: 
 
[  ] JA    [  ] NEIN 
  
Kurzbeschreibung der erwarteten Umweltauswirkungen: 
 
Vorschläge für die Minimierung der Umweltauswirkungen: 
  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Sozialausschuss empfiehlt, der Hauptausschuss beschließt die Sanierung der 
Flutlichtanlagen und die Umstellung auf LED-Technik auf den Sportanlagen in 2019 
durchzuführen. Die entsprechend Haushaltsmittel sind in den Haushalt einzuplanen.  
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